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Beitrag von „Mia“ vom 8. September 2005 19:16

Bei uns heißt es immer, man muss die Einladungsfrist von zwei Wochen vor dem Elternabend
einhalten. Ich habe aber leider keine Ahnung, ob diese Frist in einer Verordnung vermerkt ist
und wenn ja, in welcher. Ist sicherlich auch wieder sehr bundeslandspezifisch.

Gruß
Mia

1https://www.lehrerforen.de/thread/8180-klassenleitung-klasse-5-was-vorher-tun/?postID=76187#post76187

https://www.lehrerforen.de/thread/8180-klassenleitung-klasse-5-was-vorher-tun/?postID=76187#post76187

